
Der Weg vom Antrag bis zum Hortvertrag 

 
 

Schritt 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Antrag kann direkt zur Schulanmeldung im Oktober bei uns abgegeben werden. Wir leiten diesen weiter an 
das Jugendamt (Hortkostenstelle). 
 

Schritt 2 

Hortgutschein: 
 
 
 
 
 
Nach 8 bis 12 Wochen erhalten Sie diesen Bescheid vom Jugendamt. 
Sie gehen mit dieser Bescheinigung direkt zum Jugendamt  
und schließen dort den Hortvertrag ab. 
 
 
 
 
inklusive: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die beiliegende Bescheinigung zur Vorlage in der Schule ist irreführend. Diese Bescheinigung wird nur für 
Schulen mit freiem Träger für die Hortbetreuung benötigt. Wir bräuchten von diesem Schreiben eine Kopie für 
unsere Unterlagen. Die bewilligten Zeiten sind für uns 
die Planungsgrundlage für das kommende Schuljahr. 
 

Schritt 3 
 
 

Nach Abschluss des Vertrages beim Jugendamt erhalten 
Sie dieses Formular. Ihr Hortvertrag ist somit registriert 

und die Hortbetreuung in der Schule kann ab Bedarfsbeginn in Anspruch genommen werden. 
 

Dieses Schreiben über die Registrierung geben Sie bitte bei uns ab. 
 


